
Allgemeine 
Haushaltsgrundsätze 

Dritter Teil 
Gemeindewirtschait 

1. '.'.\bschnitt 
Haushaltswirtschaft 

Art. 61 

Art. 61 GO 

! 1 i 1Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so z"u planen und . 
zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer. Aufgaben gesichert ist. 
2Die c[auernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist sicherzustellen, 
eine Cberschuldung ist zu vermeiden. JDabei ist den Eriordemissen 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und dem§ 51 a des Haus
haltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen, insbesondere der Ver
antwortung zur Einhaltung der Bestimmungen in Art. 104 des Vertra
ges zu~ Gr~nclung der °!=uropäischen Gemeinschaft und des eti.ropäi- . 
sehen stab1htats- und. \\'achstumspaktes nachzukommen. 

12) 'Die H_~.ushalt~wir~schait ist spa~sam und wirtschaftlich zu pla
nen und zu rühren. "Aurgab~n sollen m geeigneten Fällen daraufhin 
untersucht werqen, ob und in welchem Umfang sie durch nichtkom
munale Stellen. insbesondere durch private Dritte oder unter Heran
ziehung Dritter. mindestens ebenso gut erledigt werden können. 

13) 'Bei der Führung· der Haushaltswirtschait hat die Gemeinde fi
nanzielle Ri~ikei:i zu minimieren. 2Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn 
besondere Lmstande, vor allem ein grobes Missverhältnis bei der Ri
si\'o\·erteilung zu·Lasten der Gemeinde, die Geialu eines erheblichen. 
\'ermögensschadens begründen. 

14 J Die Haushaltswi:~schaft ist nach den Grunqsätzen der doppel
ten kommunalen Buchruhrung oder nach den Grundsätzen der Kame
ralistik zu führen. 
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Erläuterungen 

1. Sicherung der Aufgabeneriüllung (Abs. 1 Satz 1) 

Dieser·grundlegende Artikel enthält die allgemeinen Grundsätze für 
die Haushaltswirtschaft, wobei oberster Gesichtspunkt die ste'tige Er
füllung der gemeindlichen Aufgaben ist. Dieser Gesichtspunk~ ist so
wohl bei der Aufstellung des gemeindlichen Haushaltplans wie auch -
das ganze Jahr über bei seiner Ausführung zu beachten. Es ist als.o 
stets dafür Sorge zu tragen, dass für die auftretenden Aufgaben, auch 
für die während des Jahres neu auftretenden, stets die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung stehen, sei es durch Bereitstellung über- oder· 
außerplanmäßiger Mittel (Art. 66). sei es ·durch Inanspruchnahme der 
Deckungsreserve (§ 11 KommHV-Kameralistik), sei es durch Erlass 
einer Nachtragshaushaltsatzung (Art. 68)_. Es ist nun aber. auch auf die 
Aufgaben kommender Jahre Bedacht zu nehmen,_ woh1f Art. 70 die 
Einrichtung der Finanzplanung bereitstellt; auch die Moghchkelt der 
Haushaltsplanung für zwei Jahre (Art. 63 Abs. 1 Satz 2) liegt in dieser 
Richtung, schließlich auch die Möglichkeit zu Verpflichtung.sermächti
gungen (Art. 67). 
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